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A. Definition häuslicher Gewalt 

Häusliche Gewalt liegt vor, wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten familiären, eheli-
chen oder eheähnlichen Beziehung physische, psychische oder sexuelle Gewalt ausüben oder androhen 
(Schwander 2003). Diese Definition bringt zum Ausdruck, dass häusliche Gewalt auch bei nicht zusammen-
lebenden oder getrennten Paaren vorkommt1

1. Hauptmerkmale häuslicher Gewalt 

. 

Häusliche Gewalt umfasst unterschiedliche Gewaltmuster und Gewaltformen (siehe Kapitel B und C). Den-
noch können Hauptmerkmale häuslicher Gewalt definiert werden, welche diese von anderen Gewalthand-
lungen, z.B. Gewalt im öffentlichen Raum, abgrenzen: 

• Bei häuslicher Gewalt besteht zwischen gewaltausübender Person und Opfer eine emotionale Bindung. 
Auch bei einer Trennung/Scheidung dauert diese Bindung oft noch. 

• Die Gewalt wird meist in der eigenen Wohnung ausgeübt, die eigentlich als Ort von Sicherheit und Ge-
borgenheit verstanden wird. 

• Häusliche Gewalt verletzt die körperliche und/oder psychische Integrität durch Ausübung oder Andro-
hung von physischer, sexueller oder (schwerer) psychischer Gewalt. 

• Häusliche Gewalt findet meist über längere Zeit statt und nimmt mit der Zeit häufig an Intensität zu. Aus-
nahmen sind einmalige, situativ übergriffige Gewalthandlungen (siehe Kapitel C). 

• Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Dominanz in der Beziehung und Gewaltausübung. Bei 
häuslicher Gewalt nützt die gewaltausübende Person oft ein Machtgefälle in der Beziehung aus. Wenn 
Paare gleichberechtigt zusammenleben, ist die Gewaltgefährdung am geringsten.  

• Die spezifische Gewaltdynamik bei häuslicher Gewalt – die Gewaltspirale – muss berücksichtigt werden, 
um Beratung und Intervention effektiv und bedürfnisgerecht ausgestalten zu können2

2. Beziehungskonstellationen bei häuslicher Gewalt 

. 

Häusliche Gewalt wird häufig mit Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen gleichgesetzt. Der Begriff um-
fasst jedoch weitere familiäre und partnerschaftliche Beziehungskonstellationen. Diese müssen denn auch 
unterschieden und beachtet werden, um einen effektiven Opferschutz sicherzustellen und eine adäquate 
Beratung von Opfern und Tatpersonen gewährleisten zu können. Zudem muss berücksichtigt werden, dass 
gewaltausübende Personen oft nicht nur gegen eine Person gewalttätig sind, sondern gegenüber mehreren 
Familienmitgliedern oder auch ausserhalb der Familie. Häufig wird Partnerschaftsgewalt zudem von Gewalt 
gegen Kinder begleitet. Eine Person kann Opfer mehrerer Tatpersonen sein. Ebenso kann es vorkommen, 
dass eine Person gleichzeitig Opfer und

                                                        
1 Siehe dazu das Informationsblatt 6 „Gewalt in Trennungssituationen“ auf 

 Tatperson innerhalb einer familiären Beziehung ist (IST Manual 
2012; Fachstelle für Gleichstellung 2011).  

www.gleichstellung-schweiz.ch  Häusliche Gewalt  Informationsblätter. 
2 Siehe dazu das Informationsblatt 3 „Gewaltspirale in Paarbeziehungen, Täter/-innen- und Opfertypologien: Konsequenzen für Beratung und Intervention“ 
auf www.gleichstellung-schweiz.ch  Häusliche Gewalt  Informationsblätter. 

http://www.gleichstellung-schweiz.ch/�
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de�
http://www.gleichstellung-schweiz.ch/�
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de�
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Häusliche Gewalt kann in folgenden Beziehungskonstellationen in Erscheinung treten: 

• Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen und Trennungssituationen3

• Gewalt gegen Männer in Paarbeziehungen und Trennungssituationen

; 
4

• Kinder als Mitbetroffene der Gewalt in Paarbeziehungen und Trennungssituationen

; 
5

• Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen

; 
6

• Gewalt zwischen Erwachsenen in anderen familiären Beziehungen; 

; 

• Gewalt gegen ältere Menschen im Familienverband; 

• Gewalt in Betagtenbeziehungen; 

• Gewalt von Eltern oder deren Partner/-innen gegen Kinder und Jugendliche; 

• Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in anderen familiären Beziehungen; 

• Gewalt von Kindern und Jugendlichen gegen Eltern; 

• Gewalt zwischen Geschwistern. 

B. Formen häuslicher Gewalt 

Häusliche Gewalt manifestiert sich in unterschiedlichen Gewaltformen, die einzeln oder zusammen auftreten 
können. Die Formen unterscheiden sich zudem je nach Beziehungskonstellation, Geschlecht und Alter der 
beteiligten Personen. Die verschiedenen Gewaltformen können angedroht oder ausgeübt werden. Sie kön-
nen während des Zusammen- und des Getrenntlebens auftreten. 

• Physische Gewalt

• 

 umfasst Schlagen mit und ohne Werkzeuge, Stossen, Schütteln, Beissen, Würgen, 
Fesseln, Gegenstände nachwerfen, tätliche Angriffe bis hin zu Tötungsdelikten. Physische Gewalt ist die 
offensichtlichste und in der Regel am leichtesten nachweisbare Gewaltform. Sie tritt meistens in Kombi-
nation mit anderen Gewaltformen auf. 

Sexuelle Gewalt umfasst jede nicht gebilligte, nicht gewünschte oder geduldete Sexualpraktik. Sie reicht 
vom unerwünschten Herstellen einer sexualisierten Atmosphäre über sexistisches Blossstellen bis hin 
zum Zwang zu sexuellen Handlungen oder Vergewaltigungen. Sexuelle Ausbeutung von Kindern und 
Jugendlichen 

• 

meint alle Formen von sexuellen Handlungen an diesen, unabhängig davon, ob sie von 
Erwachsenen oder Minderjährigen ausgeübt werden. 

Psychische Gewalt

                                                        
3 Informationsblätter 15 „Häusliche Gewalt gegen Frauen und Männer. Informationen und Unterstützungsangebote“ und 6 „Gewalt in Trennungssituationen“ 
auf 

 umfasst sowohl schwere Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Stalking, Cy-
berstalking und –bullying (Stalking und Mobbing im Internet). Zudem werden darunter auch Formen ver-
standen, die für sich allein keine unmittelbare Bedrohung darstellen, die aber in ihrer Summe als Ge-
waltausübung bezeichnet werden müssen. Dazu gehören diskriminierende Gewalt wie Missachtung, Be-
leidigung, Demütigung, Blossstellen, als dumm oder verrückt erklären, Benutzen der Kinder als Druck-
mittel, Erzeugen von Schuldgefühlen, Einschüchterung oder Beschimpfung. Die fortgesetzte Ausübung 
dieser Gewalthandlungen hat – zum Teil schwere – Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die Ge-
sundheit der Betroffenen. Auch gewisse „indirekte“ Gewalterfahrungen werden unter psychischer Gewalt 

www.gleichstellung-schweiz.ch  Häusliche Gewalt  Informationsblätter. 
4 Informationsblätter 15 „Häusliche Gewalt gegen Frauen und Männer. Informationen und Unterstützungsangebote“ und 6 „Gewalt in Trennungssituationen“ 
auf www.gleichstellung-schweiz.ch  Häusliche Gewalt  Informationsblätter. 
5 Informationsblatt 17 „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ auf www.gleichstellung-schweiz.ch  Häusliche Gewalt  Informationsblätter. 
6 Informationsblatt 18 „Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen“ auf www.gleichstellung-schweiz.ch  Häusliche Gewalt  Informationsblätter. 

http://www.gleichstellung-schweiz.ch/�
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de�
http://www.gleichstellung-schweiz.ch/�
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de�
http://www.gleichstellung-schweiz.ch/�
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de�
http://www.gleichstellung-schweiz.ch/�
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de�
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subsummiert, so z.B. das Miterleben von Gewalt in der elterlichen Paarbeziehung oder die Tierquälerei 
von Haustieren des Opfers. 

• Soziale Gewalt

• 

 umfasst Einschränkungen im sozialen Leben einer Person wie Bevormundung, Verbot 
oder strenge Kontrolle von Familien- und Aussenkontakten, Einsperren oder auch das Verbot des Erler-
nens der Landessprache. 

Ökonomische Gewalt

Soziale und ökonomische Gewalt sind Ausformungen psychischer Gewalt und stellen Verhaltensweisen dar, 
die in ihrer Gesamtheit darauf abzielen, das Verhalten des Opfers zu kontrollieren und seinen freien Willen 
einzuschränken (IST Manual 2012; Bossart 2002; Fachstelle für Gleichstellung 2011). 

 umfasst Arbeitsverbote oder Zwang zur Arbeit, Beschlagnahmung des Lohnes, 
wie auch die alleinige Verfügungsmacht über finanzielle Ressourcen durch einen der Partner/-innen oder 
Zwang zur Mitunterzeichnung von Kreditverträgen. 

Abgrenzung zwischen Streit und Gewaltbeziehung 

Wird in einer Paarbeziehung von häuslicher Gewalt gesprochen, so ist diese von Streit in einer Paarbezie-
hung zu unterscheiden. Der Hauptunterschied liegt im Machtverhältnis zwischen den beteiligten Personen: 
In einer Gewaltbeziehung besteht ein asymmetrisches Machtverhältnis zwischen den Partner/-innen. Es 
handelt sich um eine Beziehung, in der die Gewalt dazu dient, die Dominanz und Kontrolle über die andere 
Person aufrecht zu erhalten7

Die Forschung unterscheidet bei Gewalt in Paarbeziehungen zwischen 

. 

spontanem Konfliktverhalten und 
systematischem Gewalt- und Kontrollverhalten

C. Gewaltmuster 

 (Gloor/Meier 2003; Social Insight 2012; Johnson 2005). 

Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Häusliche Gewalt manifestiert sich nicht nur in physischen Übergriffen mit 
sichtbaren Verletzungen, sondern häufig (auch) in subtileren Formen wie gezieltem Einschüchtern und Ab-
werten, Drohungen oder dem Verbot von sozialen Kontakten8

Um der Komplexität häuslicher Gewalt gerecht zu werden und bedürfnisgerechte Interventions- und Hilfsan-
gebote zu entwickeln, hat sich in der Forschung und Praxis die Unterscheidung in zwei Gewaltmuster als 
hilfreich erwiesen:  

. Diese unsichtbareren Gewaltformen gehören 
ebenso zum Phänomen Häusliche Gewalt – lassen sich aber auf dem Hintergrund eines ausschliesslich an 
physischen Folgen orientierten Gewaltverständnisses nicht erfassen. Eine solche partielle Erfassung verhin-
dert adäquate soziale und rechtliche Reaktionen, und damit auch die Gewährung von Ansprüchen durch 
Staat und Gesellschaft (Social Insight 2012).  

a) Gewalt als spontanes Konfliktverhalten (auch „situativ übergriffiges Konfliktverhalten

b) 

“) 

                                                        
7 Siehe die detaillierte Gegenüberstellung Streit – Gewaltbeziehung im IST Manual 2012, 103/2. 

Gewalt als systematisches Gewalt- und Kontrollverhalten 

8 Zu den verschiedenen Gewaltformen bei häuslicher Gewalt siehe oben unter B. 
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a) Gewalt als spontanes bzw. situativ übergriffiges Konfliktverhalten  

Bei diesem Gewaltmuster kommt es zu Gewalthandlungen in Paarbeziehungen, wenn Paare auf eine 
konkrete Konfliktsituation vor allem physisch, aber auch verbal übergriffig reagieren. Dies kann bei den 
einen äusserst selten, bei anderen häufiger der Fall sein. Im Zentrum stehen “normale“ Meinungsver-
schiedenheiten oder Uneinigkeiten, die gemäss der Familienkonfliktforschung9 in jedem Familien- oder 
Paarsystem vorkommen und situativ in physische Gewalt abgleiten können

Der Akt der Gewaltanwendung ist – im Gegensatz zum unten aufgeführten Gewaltmuster – 

. Der in der konkreten Kon-
fliktsituation vorhandene Ärger oder Stress wird mittels expressiver Gewalthandlung ausgedrückt – so-
wohl von Männern wie auch von Frauen. Beachtet werden muss, dass es sich in solchen Fällen nicht 
ausschliesslich um leichte physische Gewalt handeln muss, es sind auch schwere Gewalthandlungen 
möglich. 

nicht

b) Systematisches Gewalt- und Kontrollverhalten 

 in ein 
übergreifendes Muster von andauernden kontrollierenden und machtmissbrauchenden Verhaltensweisen 
in der Beziehung eingebettet, sondern die Reaktion auf eine konkrete Konfliktsituation. Kennzeichnend 
ist, dass sich die beiden Partner/-innen grundsätzlich als ebenbürtig ansehen und kein Machtgefälle zwi-
schen ihnen besteht (Gloor/Meier 2003; Social Insight 2012). Zu beachten ist, dass spontanes Konflikt-
verhalten in systematisches Gewalt- und Konfliktverhalten übergehen kann, wenn sich z.B. die Übergriffe 
von einer Person gegen die andere häufen und daraus ein asymmetrisches Beziehungsgefüge entsteht 
(Social Insight 2012). 

Gänzlich anders als ein situativ übergriffiges Konfliktverhalten muss ein systematisches Gewalt- und Kon-
trollverhalten beurteilt werden. Kennzeichnend ist nicht in erster Linie die Form und Schwere der Gewalt 
– diese kann von psychischer bis zu schwerer physischer Gewalt reichen – sondern ein asymmetrisches, 
missbräuchliches Beziehungsverhältnis

Systematisches Gewalt- und Kontrollverhalten ist ein übergreifendes Muster unterschiedlichster kontrol-
lierender, entwürdigender und machtmissbrauchender Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die Bezie-
hung und das Gegenüber zu dominieren. Die andere Person soll in ihrer Selbstbestimmung einge-
schränkt und die eigene Dominanzposition durchgesetzt werden. Im Unterschied zum spontanen Kon-
fliktverhalten nimmt dieses Gewaltmuster einen fortwährenden und systematischen Charakter an. Im 
Zentrum stehen nicht einzelne Gewalthandlungen, sondern ein ganzes Spektrum an Misshandlungen, die 
von leichteren bis zu schwereren physischen 

. 

und

Die Ausführungen zu den beiden Gewaltmustern machen einerseits deutlich, dass weder physisches Ge-
waltvorkommen allein, noch dessen Ausmass als zuverlässiger Massstab oder als ausschliessliches Erken-
nungskriterium dienen kann. Vielmehr müssen für das Erkennen und Bekämpfen häuslicher Gewalt auch die 
subtileren Gewaltformen, die Gewaltdynamik und die Auswirkungen der Gewalt berücksichtigt werden. 

 psychischen Gewalthandlungen reichen (Gloor/Meier 
2003; Social Insight 2012). 

Die Unterscheidung der beiden vorgestellten Gewaltmuster kann andererseits zur Erklärung unterschiedli-
cher Ergebnisse zum Ausmass der Betroffenheit von Frauen und Männern von häuslicher Gewalt in Studien 
und Statistiken beitragen. Wird häusliche Gewalt als spontanes Konfliktverhalten verstanden und untersucht, 
so sind Männer und Frauen in ähnlichem Ausmass betroffen. Hingegen zeigt sich bei häuslicher Gewalt im 
Sinne des systematischen Gewalt- und Kontrollverhaltens ein deutlich asymmetrisches Geschlechterverhält-

                                                        
9 Näheres zur Familienkonfliktforschung bei Gloor/Meier 2003 und Johnson/Leone 2005. 
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nis zuungunsten der Frauen: Frauen sind bei diesem Gewaltmuster deutlich häufiger Opfer. Werden zusätz-
lich noch Verletzungen als Folge der Gewalt mit einbezogen, so sind auch beim spontanen Konfliktverhalten 
Frauen deutlich häufiger betroffen (Gloor/Meier 2003). 

D. Folgen häuslicher Gewalt 

1. Folgen für die Betroffenen 

Gesundheitliche Folgen 

Gewaltbetroffene Personen haben meist unter gesundheitlichen Problemen zu leiden. Neben den sichtbaren 
Folgen wie Verletzungen sind dies auch psychische Beeinträchtigungen, (psycho-)somatische Folgen oder 
chronische Gesundheitsprobleme sowie gesundheitsgefährdende „Überlebensstrategien“ wie Suchtmittel-
missbrauch. Berücksichtigt werden sollte, dass die gesundheitlichen Auswirkungen auf Betroffene bei psy-
chischer Gewalt und Kontrolle weitaus grösser sein können als bei physischer Gewalt. Studien zeigen, dass 
insbesondere Opfer systematischer und fortgesetzter Gewalt schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchti-
gungen und soziale Auswirkungen erleiden (Social Insight 2012). 

Eine Studie der Maternité Inselhof Triemli in Zürich (Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt 
Zürich 2004)10

Soziale und finanzielle Folgen 

 hat die gesundheitlichen Folgen für Frauen, die häusliche Gewalt erfahren haben, aufgezeigt. 
Häusliche Gewalt hinterlässt deutliche, unmittelbare körperliche und psychische sowie psychosomatische 
Spuren. Diese reichen je nach Intensität der erlittenen Gewalt von (schweren) Verletzungen über Schmerzen 
am ganzen Körper, Atemprobleme, Gleichgewichtsstörungen, Übelkeit oder Erbrechen, Verdauungsbe-
schwerden bis hin zu Essstörungen. Sehr häufig kommt es zu Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen, 
Schlaflosigkeit, Nervosität und Angstgefühlen bis hin zu Panikattacken und Depressionen. Weiter kann es 
auch zu Alkohol- oder Drogenmissbrauch und zur Suizidalität kommen. Frauen mit Gewalterlebnissen haben 
signifikant mehr gesundheitliche Beschwerden als nicht betroffene Frauen. 

Zu den gesundheitlichen Auswirkungen kommen sehr häufig auch soziale Probleme wie Stigmatisierung und 
als deren Folge soziale Isolation. Opfer häuslicher Gewalt schämen sich für die erlebte Gewalt und sind von 
der Tabuisierung des Themas betroffen. Viele haben nicht den Mut über ihre Erfahrungen zu sprechen oder 
Hilfe zu suchen. Sie ziehen sich von ihrem Umfeld zurück.  

Besonders Frauen, die sich von ihren gewalttätigen Partnern trennen, sind häufig von finanziellen Schwie-
rigkeiten betroffen. Die bestehenden Benachteiligungen von Frauen im Erwerbsleben können dazu führen, 
dass es Frauen nach einer Trennung oder Scheidung nicht gelingt, finanziell unabhängig zu leben; sie blei-
ben auf Sozialleistungen angewiesen.  

Aufenthaltsrechtliche Folgen 

Ausländische Staatsangehörige haben sich zusätzlich Schwierigkeiten hinsichtlich ihres Aufenthaltsstatus in 
der Schweiz zu stellen, wenn sie aufenthaltsrechtlich von ihrem Ehepartner abhängig sind. Zwar hat die 

                                                        
10 Studien aus anderen Ländern zeigen ähnliche Ergebnisse, so z.B. Österreichisches Institut für Familienforschung (Hrsg.). 2011. Gewalt in der Familie 
und im nahen sozialen Umfeld. Österreichische Prävalenzstudie zur Gewalt an Frauen und Männern. Wien, S. 148ff. 
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Neuerung des Ausländerrechts insofern eine Verbesserung gebracht, als die Betroffenheit von häuslicher 
Gewalt bei der Beurteilung der Verlängerung bzw. Gewährung des Aufenthaltsrechts berücksichtigt wird. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass ausländische Staatsangehörige ein Recht auf ein eigenständiges Aufent-
haltsrecht unabhängig von ihrem gewalttätigen Ehepartner haben. Die Unsicherheit bezüglich ihres Aufent-
haltsstatus ist für viele Gewaltopfer ein Grund zum Verbleib beim gewaltausübenden Ehepartner.11

Mitbetroffenheit von Kindern und Jugendlichen 

 

Verschiedene Forschungsergebnisse zeigen nachdrücklich auf, dass die Folgen häuslicher Gewalt nicht nur 
für die Betroffenen selbst, sondern gerade auch für ihre abhängigen Kinder schwerwiegend sind. Dabei geht 
es um jene Kinder und Jugendliche, die Zeug/-innen der Gewalt zwischen Eltern oder anderen Familienan-
gehörigen sind. Kinder erleben nicht „nur“ verbale Auseinandersetzungen mit, sondern vielfach auch Tätlich-
keiten bis hin zu schwerer physischer und sexueller Gewalt12

2. Volkswirtschaftliche Folgen 

.  

Die Berechnung der volkswirtschaftlichen Kosten häuslicher Gewalt stellt ein wichtiges Element dar, um die 
Folgen häuslicher Gewalt nicht nur für die direkt Betroffenen, sondern für die gesamte Gesellschaft zu er-
kennen.  

Bei der Berechnung der durch häusliche Gewalt entstehenden Kosten für die Gesellschaft werden direkte 
Kosten

• Kosten der Justiz

 berücksichtigt, wie  

13

• Kosten von Polizeieinsätzen,  

,  

• Gesundheitskosten14

• Kosten finanzieller Unterstützung (z.B. Sozialhilfe),  

,  

• Kosten für Wohnungssuche für Opfer und Tatpersonen15

• Beratungskosten für Opfer und Tatpersonen

, 
16

• Kosten der Sozialarbeit, 

, 

• Kosten der Jugendhilfe. 

                                                        
11 Mehr Informationen finden sich im Informationsblatt 19 „Häusliche Gewalt im Migrationskontext“ auf www.gleichstellung-schweiz.ch  Häusliche Gewalt 
 Informationsblätter.  
12 Mehr Informationen zur Mitbetroffenheit von Kindern bei häuslicher Gewalt bietet das Informationsblatt 17 „Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ auf 
www.gleichstellung-schweiz.ch  Häusliche Gewalt  Informationsblätter. Siehe auch Dlugosch 2010. 
13 Diese setzen sich aus Kosten von Straf- und Zivilrechtsverfahren zusammen, wie Kosten des Strafverfahrens, Bewährungshilfe, Haftkosten, Prozessbe-
gleitung oder Verfahrenshilfe. 
14 Z.B. Ärztliche Erstversorgung und Folgebetreuung (physische und psychische Verletzungen), Krankenhausaufenthalte, Medikamente oder Psychothera-
pie. 
15 Z.B. Frauenhäuser, Beratungsstellen oder Notwohnungen. 
16 Dies umfasst insbesondere Kosten für Frauenhäuser, Interventionsstellen, Beratungsstellen, Notrufnummern oder Täter/innenprogramme. 

http://www.gleichstellung-schweiz.ch/�
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de�
http://www.gleichstellung-schweiz.ch/�
http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00442/index.html?lang=de�
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Daneben fallen aber auch indirekte 

• Ausfall der Erwerbsarbeit durch Krankheit, dauernde Erwerbsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit (Kosten 
sowohl für Arbeitgebende als auch für Arbeitnehmende), 

Kosten an, wie  

• Ausfall der Hausarbeit. 

Bisher durchgeführte Berechnungen zeigen, dass Prävention gesamthaft betrachtet weniger kostet als Inter-
vention. Präventionsarbeit erspart der Gesellschaft damit finanzielle Ausgaben und reduziert bzw. vermeidet 
nicht nur das Leid der Betroffenen, sondern auch hohe Kosten für die Allgemeinheit (WHO 2004; Walby 
2004; Haller/Dawid 2006). 

Ausgehend vom Bericht des Bundesrates zu Gewalt in Paarbeziehungen ist eine neue Studie zu den volks-
wirtschaftliche Kosten häuslicher Gewalt in der Schweiz in Erarbeitung. Sie wird 2013 publiziert. 
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	A. Definition häuslicher Gewalt
	Häusliche Gewalt liegt vor, wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen oder eheähnlichen Beziehung physische, psychische oder sexuelle Gewalt ausüben oder androhen (Schwander 2003). Diese Definition bringt zum Ausdruck, dass häusliche Gewalt auch bei nicht zusammenlebenden oder getrennten Paaren vorkommt.
	1. Hauptmerkmale häuslicher Gewalt
	Häusliche Gewalt umfasst unterschiedliche Gewaltmuster und Gewaltformen (siehe Kapitel B und C). Dennoch können Hauptmerkmale häuslicher Gewalt definiert werden, welche diese von anderen Gewalthandlungen, z.B. Gewalt im öffentlichen Raum, abgrenzen:
	· Bei häuslicher Gewalt besteht zwischen gewaltausübender Person und Opfer eine emotionale Bindung. Auch bei einer Trennung/Scheidung dauert diese Bindung oft noch.
	· Die Gewalt wird meist in der eigenen Wohnung ausgeübt, die eigentlich als Ort von Sicherheit und Geborgenheit verstanden wird.
	· Häusliche Gewalt verletzt die körperliche und/oder psychische Integrität durch Ausübung oder Androhung von physischer, sexueller oder (schwerer) psychischer Gewalt.
	· Häusliche Gewalt findet meist über längere Zeit statt und nimmt mit der Zeit häufig an Intensität zu. Ausnahmen sind einmalige, situativ übergriffige Gewalthandlungen (siehe Kapitel C).
	· Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Dominanz in der Beziehung und Gewaltausübung. Bei häuslicher Gewalt nützt die gewaltausübende Person oft ein Machtgefälle in der Beziehung aus. Wenn Paare gleichberechtigt zusammenleben, ist die Gewaltgefährdung am geringsten. 
	· Die spezifische Gewaltdynamik bei häuslicher Gewalt – die Gewaltspirale – muss berücksichtigt werden, um Beratung und Intervention effektiv und bedürfnisgerecht ausgestalten zu können.
	2. Beziehungskonstellationen bei häuslicher Gewalt
	Häusliche Gewalt wird häufig mit Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen gleichgesetzt. Der Begriff umfasst jedoch weitere familiäre und partnerschaftliche Beziehungskonstellationen. Diese müssen denn auch unterschieden und beachtet werden, um einen effektiven Opferschutz sicherzustellen und eine adäquate Beratung von Opfern und Tatpersonen gewährleisten zu können. Zudem muss berücksichtigt werden, dass gewaltausübende Personen oft nicht nur gegen eine Person gewalttätig sind, sondern gegenüber mehreren Familienmitgliedern oder auch ausserhalb der Familie. Häufig wird Partnerschaftsgewalt zudem von Gewalt gegen Kinder begleitet. Eine Person kann Opfer mehrerer Tatpersonen sein. Ebenso kann es vorkommen, dass eine Person gleichzeitig Opfer und Tatperson innerhalb einer familiären Beziehung ist (IST Manual 2012; Fachstelle für Gleichstellung 2011). 
	Häusliche Gewalt kann in folgenden Beziehungskonstellationen in Erscheinung treten:
	· Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen und Trennungssituationen;
	· Gewalt gegen Männer in Paarbeziehungen und Trennungssituationen;
	· Kinder als Mitbetroffene der Gewalt in Paarbeziehungen und Trennungssituationen;
	· Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen;
	· Gewalt zwischen Erwachsenen in anderen familiären Beziehungen;
	· Gewalt gegen ältere Menschen im Familienverband;
	· Gewalt in Betagtenbeziehungen;
	· Gewalt von Eltern oder deren Partner/-innen gegen Kinder und Jugendliche;
	· Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in anderen familiären Beziehungen;
	· Gewalt von Kindern und Jugendlichen gegen Eltern;
	· Gewalt zwischen Geschwistern.
	B. Formen häuslicher Gewalt
	Häusliche Gewalt manifestiert sich in unterschiedlichen Gewaltformen, die einzeln oder zusammen auftreten können. Die Formen unterscheiden sich zudem je nach Beziehungskonstellation, Geschlecht und Alter der beteiligten Personen. Die verschiedenen Gewaltformen können angedroht oder ausgeübt werden. Sie können während des Zusammen- und des Getrenntlebens auftreten.
	· Physische Gewalt umfasst Schlagen mit und ohne Werkzeuge, Stossen, Schütteln, Beissen, Würgen, Fesseln, Gegenstände nachwerfen, tätliche Angriffe bis hin zu Tötungsdelikten. Physische Gewalt ist die offensichtlichste und in der Regel am leichtesten nachweisbare Gewaltform. Sie tritt meistens in Kombination mit anderen Gewaltformen auf.
	· Sexuelle Gewalt umfasst jede nicht gebilligte, nicht gewünschte oder geduldete Sexualpraktik. Sie reicht vom unerwünschten Herstellen einer sexualisierten Atmosphäre über sexistisches Blossstellen bis hin zum Zwang zu sexuellen Handlungen oder Vergewaltigungen. Sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen meint alle Formen von sexuellen Handlungen an diesen, unabhängig davon, ob sie von Erwachsenen oder Minderjährigen ausgeübt werden.
	· Psychische Gewalt umfasst sowohl schwere Drohung, Nötigung, Freiheitsberaubung, Stalking, Cyberstalking und –bullying (Stalking und Mobbing im Internet). Zudem werden darunter auch Formen verstanden, die für sich allein keine unmittelbare Bedrohung darstellen, die aber in ihrer Summe als Gewaltausübung bezeichnet werden müssen. Dazu gehören diskriminierende Gewalt wie Missachtung, Beleidigung, Demütigung, Blossstellen, als dumm oder verrückt erklären, Benutzen der Kinder als Druckmittel, Erzeugen von Schuldgefühlen, Einschüchterung oder Beschimpfung. Die fortgesetzte Ausübung dieser Gewalthandlungen hat – zum Teil schwere – Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die Gesundheit der Betroffenen. Auch gewisse „indirekte“ Gewalterfahrungen werden unter psychischer Gewalt subsummiert, so z.B. das Miterleben von Gewalt in der elterlichen Paarbeziehung oder die Tierquälerei von Haustieren des Opfers.
	· Soziale Gewalt umfasst Einschränkungen im sozialen Leben einer Person wie Bevormundung, Verbot oder strenge Kontrolle von Familien- und Aussenkontakten, Einsperren oder auch das Verbot des Erlernens der Landessprache.
	· Ökonomische Gewalt umfasst Arbeitsverbote oder Zwang zur Arbeit, Beschlagnahmung des Lohnes, wie auch die alleinige Verfügungsmacht über finanzielle Ressourcen durch einen der Partner/-innen oder Zwang zur Mitunterzeichnung von Kreditverträgen.
	Soziale und ökonomische Gewalt sind Ausformungen psychischer Gewalt und stellen Verhaltensweisen dar, die in ihrer Gesamtheit darauf abzielen, das Verhalten des Opfers zu kontrollieren und seinen freien Willen einzuschränken (IST Manual 2012; Bossart 2002; Fachstelle für Gleichstellung 2011).
	Abgrenzung zwischen Streit und Gewaltbeziehung
	Wird in einer Paarbeziehung von häuslicher Gewalt gesprochen, so ist diese von Streit in einer Paarbeziehung zu unterscheiden. Der Hauptunterschied liegt im Machtverhältnis zwischen den beteiligten Personen: In einer Gewaltbeziehung besteht ein asymmetrisches Machtverhältnis zwischen den Partner/-innen. Es handelt sich um eine Beziehung, in der die Gewalt dazu dient, die Dominanz und Kontrolle über die andere Person aufrecht zu erhalten.
	Die Forschung unterscheidet bei Gewalt in Paarbeziehungen zwischen spontanem Konfliktverhalten und systematischem Gewalt- und Kontrollverhalten (Gloor/Meier 2003; Social Insight 2012; Johnson 2005).
	C. Gewaltmuster
	Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Häusliche Gewalt manifestiert sich nicht nur in physischen Übergriffen mit sichtbaren Verletzungen, sondern häufig (auch) in subtileren Formen wie gezieltem Einschüchtern und Abwerten, Drohungen oder dem Verbot von sozialen Kontakten. Diese unsichtbareren Gewaltformen gehören ebenso zum Phänomen Häusliche Gewalt – lassen sich aber auf dem Hintergrund eines ausschliesslich an physischen Folgen orientierten Gewaltverständnisses nicht erfassen. Eine solche partielle Erfassung verhindert adäquate soziale und rechtliche Reaktionen, und damit auch die Gewährung von Ansprüchen durch Staat und Gesellschaft (Social Insight 2012). 
	Um der Komplexität häuslicher Gewalt gerecht zu werden und bedürfnisgerechte Interventions- und Hilfsangebote zu entwickeln, hat sich in der Forschung und Praxis die Unterscheidung in zwei Gewaltmuster als hilfreich erwiesen: 
	a) Gewalt als spontanes Konfliktverhalten (auch „situativ übergriffiges Konfliktverhalten“)
	b) Gewalt als systematisches Gewalt- und Kontrollverhalten
	a) Gewalt als spontanes bzw. situativ übergriffiges Konfliktverhalten 
	Bei diesem Gewaltmuster kommt es zu Gewalthandlungen in Paarbeziehungen, wenn Paare auf eine konkrete Konfliktsituation vor allem physisch, aber auch verbal übergriffig reagieren. Dies kann bei den einen äusserst selten, bei anderen häufiger der Fall sein. Im Zentrum stehen “normale“ Meinungsverschiedenheiten oder Uneinigkeiten, die gemäss der Familienkonfliktforschung in jedem Familien- oder Paarsystem vorkommen und situativ in physische Gewalt abgleiten können. Der in der konkreten Konfliktsituation vorhandene Ärger oder Stress wird mittels expressiver Gewalthandlung ausgedrückt – sowohl von Männern wie auch von Frauen. Beachtet werden muss, dass es sich in solchen Fällen nicht ausschliesslich um leichte physische Gewalt handeln muss, es sind auch schwere Gewalthandlungen möglich.
	Der Akt der Gewaltanwendung ist – im Gegensatz zum unten aufgeführten Gewaltmuster – nicht in ein übergreifendes Muster von andauernden kontrollierenden und machtmissbrauchenden Verhaltensweisen in der Beziehung eingebettet, sondern die Reaktion auf eine konkrete Konfliktsituation. Kennzeichnend ist, dass sich die beiden Partner/-innen grundsätzlich als ebenbürtig ansehen und kein Machtgefälle zwischen ihnen besteht (Gloor/Meier 2003; Social Insight 2012). Zu beachten ist, dass spontanes Konfliktverhalten in systematisches Gewalt- und Konfliktverhalten übergehen kann, wenn sich z.B. die Übergriffe von einer Person gegen die andere häufen und daraus ein asymmetrisches Beziehungsgefüge entsteht (Social Insight 2012).
	b) Systematisches Gewalt- und Kontrollverhalten
	Gänzlich anders als ein situativ übergriffiges Konfliktverhalten muss ein systematisches Gewalt- und Kontrollverhalten beurteilt werden. Kennzeichnend ist nicht in erster Linie die Form und Schwere der Gewalt – diese kann von psychischer bis zu schwerer physischer Gewalt reichen – sondern ein asymmetrisches, missbräuchliches Beziehungsverhältnis.
	Systematisches Gewalt- und Kontrollverhalten ist ein übergreifendes Muster unterschiedlichster kontrollierender, entwürdigender und machtmissbrauchender Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die Beziehung und das Gegenüber zu dominieren. Die andere Person soll in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt und die eigene Dominanzposition durchgesetzt werden. Im Unterschied zum spontanen Konfliktverhalten nimmt dieses Gewaltmuster einen fortwährenden und systematischen Charakter an. Im Zentrum stehen nicht einzelne Gewalthandlungen, sondern ein ganzes Spektrum an Misshandlungen, die von leichteren bis zu schwereren physischen und psychischen Gewalthandlungen reichen (Gloor/Meier 2003; Social Insight 2012).
	Die Ausführungen zu den beiden Gewaltmustern machen einerseits deutlich, dass weder physisches Gewaltvorkommen allein, noch dessen Ausmass als zuverlässiger Massstab oder als ausschliessliches Erkennungskriterium dienen kann. Vielmehr müssen für das Erkennen und Bekämpfen häuslicher Gewalt auch die subtileren Gewaltformen, die Gewaltdynamik und die Auswirkungen der Gewalt berücksichtigt werden.
	Die Unterscheidung der beiden vorgestellten Gewaltmuster kann andererseits zur Erklärung unterschiedlicher Ergebnisse zum Ausmass der Betroffenheit von Frauen und Männern von häuslicher Gewalt in Studien und Statistiken beitragen. Wird häusliche Gewalt als spontanes Konfliktverhalten verstanden und untersucht, so sind Männer und Frauen in ähnlichem Ausmass betroffen. Hingegen zeigt sich bei häuslicher Gewalt im Sinne des systematischen Gewalt- und Kontrollverhaltens ein deutlich asymmetrisches Geschlechterverhältnis zuungunsten der Frauen: Frauen sind bei diesem Gewaltmuster deutlich häufiger Opfer. Werden zusätzlich noch Verletzungen als Folge der Gewalt mit einbezogen, so sind auch beim spontanen Konfliktverhalten Frauen deutlich häufiger betroffen (Gloor/Meier 2003).
	D. Folgen häuslicher Gewalt
	1. Folgen für die Betroffenen
	Gesundheitliche Folgen
	Gewaltbetroffene Personen haben meist unter gesundheitlichen Problemen zu leiden. Neben den sichtbaren Folgen wie Verletzungen sind dies auch psychische Beeinträchtigungen, (psycho-)somatische Folgen oder chronische Gesundheitsprobleme sowie gesundheitsgefährdende „Überlebensstrategien“ wie Suchtmittelmissbrauch. Berücksichtigt werden sollte, dass die gesundheitlichen Auswirkungen auf Betroffene bei psychischer Gewalt und Kontrolle weitaus grösser sein können als bei physischer Gewalt. Studien zeigen, dass insbesondere Opfer systematischer und fortgesetzter Gewalt schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen und soziale Auswirkungen erleiden (Social Insight 2012).
	Eine Studie der Maternité Inselhof Triemli in Zürich (Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Zürich 2004) hat die gesundheitlichen Folgen für Frauen, die häusliche Gewalt erfahren haben, aufgezeigt. Häusliche Gewalt hinterlässt deutliche, unmittelbare körperliche und psychische sowie psychosomatische Spuren. Diese reichen je nach Intensität der erlittenen Gewalt von (schweren) Verletzungen über Schmerzen am ganzen Körper, Atemprobleme, Gleichgewichtsstörungen, Übelkeit oder Erbrechen, Verdauungsbeschwerden bis hin zu Essstörungen. Sehr häufig kommt es zu Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit, Nervosität und Angstgefühlen bis hin zu Panikattacken und Depressionen. Weiter kann es auch zu Alkohol- oder Drogenmissbrauch und zur Suizidalität kommen. Frauen mit Gewalterlebnissen haben signifikant mehr gesundheitliche Beschwerden als nicht betroffene Frauen.
	Soziale und finanzielle Folgen
	Zu den gesundheitlichen Auswirkungen kommen sehr häufig auch soziale Probleme wie Stigmatisierung und als deren Folge soziale Isolation. Opfer häuslicher Gewalt schämen sich für die erlebte Gewalt und sind von der Tabuisierung des Themas betroffen. Viele haben nicht den Mut über ihre Erfahrungen zu sprechen oder Hilfe zu suchen. Sie ziehen sich von ihrem Umfeld zurück. 
	Besonders Frauen, die sich von ihren gewalttätigen Partnern trennen, sind häufig von finanziellen Schwierigkeiten betroffen. Die bestehenden Benachteiligungen von Frauen im Erwerbsleben können dazu führen, dass es Frauen nach einer Trennung oder Scheidung nicht gelingt, finanziell unabhängig zu leben; sie bleiben auf Sozialleistungen angewiesen. 
	Aufenthaltsrechtliche Folgen
	Ausländische Staatsangehörige haben sich zusätzlich Schwierigkeiten hinsichtlich ihres Aufenthaltsstatus in der Schweiz zu stellen, wenn sie aufenthaltsrechtlich von ihrem Ehepartner abhängig sind. Zwar hat die Neuerung des Ausländerrechts insofern eine Verbesserung gebracht, als die Betroffenheit von häuslicher Gewalt bei der Beurteilung der Verlängerung bzw. Gewährung des Aufenthaltsrechts berücksichtigt wird. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ausländische Staatsangehörige ein Recht auf ein eigenständiges Aufenthaltsrecht unabhängig von ihrem gewalttätigen Ehepartner haben. Die Unsicherheit bezüglich ihres Aufenthaltsstatus ist für viele Gewaltopfer ein Grund zum Verbleib beim gewaltausübenden Ehepartner.
	Mitbetroffenheit von Kindern und Jugendlichen
	Verschiedene Forschungsergebnisse zeigen nachdrücklich auf, dass die Folgen häuslicher Gewalt nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern gerade auch für ihre abhängigen Kinder schwerwiegend sind. Dabei geht es um jene Kinder und Jugendliche, die Zeug/-innen der Gewalt zwischen Eltern oder anderen Familienangehörigen sind. Kinder erleben nicht „nur“ verbale Auseinandersetzungen mit, sondern vielfach auch Tätlichkeiten bis hin zu schwerer physischer und sexueller Gewalt. 
	2. Volkswirtschaftliche Folgen
	Die Berechnung der volkswirtschaftlichen Kosten häuslicher Gewalt stellt ein wichtiges Element dar, um die Folgen häuslicher Gewalt nicht nur für die direkt Betroffenen, sondern für die gesamte Gesellschaft zu erkennen. 
	Bei der Berechnung der durch häusliche Gewalt entstehenden Kosten für die Gesellschaft werden direkte Kosten berücksichtigt, wie 
	· Kosten der Justiz, 
	· Kosten von Polizeieinsätzen, 
	· Gesundheitskosten, 
	· Kosten finanzieller Unterstützung (z.B. Sozialhilfe), 
	· Kosten für Wohnungssuche für Opfer und Tatpersonen,
	· Beratungskosten für Opfer und Tatpersonen,
	· Kosten der Sozialarbeit,
	· Kosten der Jugendhilfe.
	Daneben fallen aber auch indirekte Kosten an, wie 
	· Ausfall der Erwerbsarbeit durch Krankheit, dauernde Erwerbsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit (Kosten sowohl für Arbeitgebende als auch für Arbeitnehmende),
	· Ausfall der Hausarbeit.
	Bisher durchgeführte Berechnungen zeigen, dass Prävention gesamthaft betrachtet weniger kostet als Intervention. Präventionsarbeit erspart der Gesellschaft damit finanzielle Ausgaben und reduziert bzw. vermeidet nicht nur das Leid der Betroffenen, sondern auch hohe Kosten für die Allgemeinheit (WHO 2004; Walby 2004; Haller/Dawid 2006).
	Ausgehend vom Bericht des Bundesrates zu Gewalt in Paarbeziehungen ist eine neue Studie zu den volkswirtschaftliche Kosten häuslicher Gewalt in der Schweiz in Erarbeitung. Sie wird 2013 publiziert.
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